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Einwohnermeldeamt 
 
 

Familienpass (FamoS) 5,00 € 
 
Bescheinigungen 
• Meldebescheinigung 9,00 € 
 
Beglaubigungen 
• Fotokopien 4,20 € 
• Unterschriften 2,50 € 
 
Führungszeugnis                                                                13,00 € 
 
Führerschein 
• Antrag 5,10 € 
• Umtausch 29,60 € 
 
Fischereischein 
• Jugendfischereischein (Gültigkeit 1 Jahr) 8,00 € 
• Jahresfischereischein 16,00 € 
• Fünfjahresfischereischein 48,00 € 
 
Kopien 
• A4 – jede Seite 0,70 € 
• A3 – jede Seite 0,90 € 
 
Melderegisterauskunft 
• einfach 11,00 € 
• erweitert 15,00 € 
• Archivauskunft 30,00 € 

 
Gebührenzahlung ist bar oder per EC-Karte möglich. 
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Einwohnermeldeamt 
Lichtbild 

• digitales Lichtbild                                                                 7,00 €   

Direktversand 

• Direktversand von Personalausweis und Reisepass        15,00 € 

Personalausweis 
• bis 24 Jahre (Gültigkeit 6 Jahre)  1 27,60 € 
• ab 24 Jahre (Gültigkeit 10 Jahre)  1 46,00 € 
• vorläufig  1 10,00 € 
 
Reisepass 
• bis 24 Jahre (Gültigkeit 6 Jahre)  2 37,50 € 
• ab 24 Jahre (Gültigkeit 10 Jahre)  2 70,00 € 
• vorläufig   2 26,00 € 

Können nur noch im Ausnahmefall mit besonderem Nachweis ausgestellt werden. 
 
Express-Reisepass 
• mit 32 Seiten bis 24 Jahre (Gültigkeit 6 Jahre)   69,50 € 
• mit 48 Seiten bis 24 Jahre (Gültigkeit 6 Jahre)   91,50 € 
• mit 32 Seiten ab 24 Jahre (Gültigkeit 10 Jahre)   102,00 € 
• mit 48 Seiten ab 24 Jahre (Gültigkeit 10 Jahre)   124,00 € 
 
Reisepass für Vielreisende 
• mit 48 Seiten bis 24 Jahre (Gültigkeit 6 Jahre)  2 59,50 € 
• mit 48 Seiten ab 24 Jahre (Gültigkeit 10 Jahre)  2 92,00 € 
• 2. Reisepass bis 24 Jahre (Gültigkeit 6 Jahre)  2 37,50 € 
• 2. Reisepass ab 24 Jahre (Gültigkeit 6  Jahre)  2 70,00 € 
 
1 Für die Ausstellung oder Änderungen außerhalb der Dienstzeit oder als nicht zuständige Behörde wird eine 

zusätzliche Gebühr von 13,00 € erhoben. Für Auslandsdeutsche erhöht sich die Gebühr um weitere 17,00 €. 
 

2 Für das Ausstellen von Reisepässen außerhalb der Dienstzeit oder als nicht zuständige Behörde wird die 
doppelte Gebühr erhoben. 

Gebührenzahlung ist bar oder per EC-Karte möglich. 
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